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Fischereipolitik 

Durch internationale Abkommen, durch die Fischereipolitik der 
Europäischen Gemeinschaft und nicht zuletzt durch die Fische-
reipolitik der Bundesregierung ist die deutsche Fischwirtschaft 
in große Schwierigkeiten geraten. Von dieser Politik sind so-
wohl die deutsche Hochseefischerei als auch die deutsche 
Kutter- und Küstenfischerei in hohem Maße betroffen. Mittel-
bar werden von den auftretenden Mängeln der Fischereipolitik 
mehr als 35 000 Arbeitsplätze schwergewichtig in den Küsten-
ländern bedroht. Angesichts dieser Situation fragen wir die 
Bundesregierung: 

I. 

1. Ist die Bundesregierung bereit, von allen Ostseeanlieger-
staaten den genauen Verlauf der von ihnen beanspruchten 
nationalen Fischereigrenzen, soweit sie ihr nicht bekannt 
sind, zu erfragen? 

2. Ist die Bundesregierung bereit, der deutschen Kutter- und 
Küstenfischerei verbindlich mitzuteilen, in welchen Gebie-
ten der Nordsee und Ostsee sie straffrei fischen kann, und 
ist sie bereit, den Fischern insoweit den staatlichen Schutz 
der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren? 

3. Ist die Bundesregierung bereit, falls diese Kontakte zu kei-
nen konkreten Ergebnissen führen, der deutschen Kutter-
fischerei mitzuteilen, in welchen Gebieten sie nach Auf-
fassung der Bundesregierung straffrei fischen kann (soge-
nannte Grauzonen) und dafür auch den staatlichen Schutz 
zu gewähren? 

4. Was hat die Bundesregierung bisher unternommen, um bis 
zur endgültigen Festlegung der Fischereigrenzen für die 
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deutsche Kutterfischerei befristete oder übergangsweise 
eingeräumte Fangmöglichkeiten innerhalb der von der 
DDR, von Polen und der UdSSR beanspruchten Fischerei-
grenzen zu erlangen, und welches Ergebnis hatten diese 
Bemühungen? 

5. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit die deut-
sche Kutterfischerei die ihr in Warschau 1977 für das Jahr 
1978 zugestandenen Fangquoten in der Ostsee ausfischen 
kann? 

6. Wie beurteilt die Bundesregierung angesichts der fischerei-
politischen Entwicklung in der Ostsee die weitere Zukunft 
der deutschen Kutterfischerei? 

Welche Fischarten in welcher Menge können von deut-
schen Kutterfischern voraussichtlich 1979 in der mittleren 
und in der östlichen Ostsee gefangen werden? 

7. Wie will die Bundesregierung die Ostseefischer, aber auch 
die Nordseefischer, die einen großen Teil ihrer Existenz 
durch den Dorschfang in der Ostsee erwirtschafteten, vor 
dem wirtschaftlichen Ruin wahren, da der größte Teil der 
Ostsee nicht mehr befischt werden darf? 

8. Wie will die Bundesregierung erreichen, daß ein beträcht-
licher Teil der 5995 t Dorsch, den Schweden in seiner Zone 
der EG für 1978 zur Verfügung gestellt hat, von der deut-
schen Kutterfischerei gefischt werden kann, bevor die sehr 
große dänische Flotte diese Menge für sich ausgeschöpft 
hat? 

9. Was unternimmt die Bundesregierung gegen die offensicht-
liche Diskriminierung Cuxhavener Fischereibetriebe, denen 
ohne sachliche und rechtliche Begründung das Fischen in 
der schwedischen Zone durch Schweden verboten wird? 

10. Ist der Bundesregierung bewußt, daß der größte Teil der 
Nordseequote für Kabeljau für die deutschen Kutterfischer 
bereits zu dem Zeitpunkt ausgefischt war, als die Bundes-
regierung zu einer Quotenzuteilung gekommen war, und 
wie will die Bundesregierung die wirtschaftlichen Verluste 
ausgleichen? 

11. Wie will die Bundesregierung die in der Ostsee entstan-
denen Fangverluste von mindestens 6500 t Dorsch und 
mindestens 8000 t Hering und durch die zu niedrig ange-
setzten Quoten in der Nordsee entstehenden Verluste für 
die überwiegend auf Genossenschaftsbasis arbeitenden Ab-
nahme- und Verarbeitungsbetriebe der Kutterfischerei aus-
gleichen? 

12. Ist die Bundesregierung grundsätzlich der Ansicht, daß der 
Kutter- und Küstenfischerei in der von ihr nicht zu verant-
wortenden und durch die Politik bewirkten Situation drin-
gend durch staatliche Maßnahmen geholfen werden muß? 

13. Welche Hilfsmaßnahmen zugunsten der Kutter- und 
Küstenfischerei gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
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und wie und in welcher Höhe gedenkt sie hierfür finan-
zielle Mittel bereitzustellen? 

14. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Vor-
schlag der EG-Kommission einer Richtlinie über Sofort-
maßnahmen zur Anpassung der Kapazitäten in der Fisch-
wirtschaft den Bedürfnissen der Kutterfischerei angesichts 
der in Ostsee und Nordsee eingeschränkten Fangmöglich-
keiten in keiner Weise gerecht wird? 

II. 

1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die der 
deutschen Hochseefischerei innerhalb und außerhalb des 
EG-Meeres zur Verfügung stehenden Fangquoten unter 
Berücksichtigung der Marktbedürfnisse allenfalls ausrei-
chen, um die deutsche Hochseefischerei zur Hälfte zu be-
schäftigen? 

2. Welche EG-konformen Maßnahmen sieht die Bundesregie-
rung nach Art und Ausmaß vor, um die Anpassung der 
deutschen Hochseefischerei unter weitgehender Erhaltung 
der Betriebe und der Arbeitsplätze auch der Fischindustrie 
zu fördern und damit die Fischversorgung der Verbraucher 
in der Bundesrepublik Deutschland langfristig zu sichern? 

3. Welche neben der EG vorgesehenen Maßnahmen beabsich-
tigt die Bundesregierung auf den Gebieten der Forschung 
und ihrer Entwicklung sowie zur Erleichterung von Koope-
rationen mit Küstenländern zu ergreifen? 

4. Was tut die Bundesregierung, damit die Organe der EG 
ihren Verpflichtungen zur Aushandlung von Fischereiab-
kommen mit Drittländern, wie Kanada, Island und UdSSR 
nachkommen? 

5. Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um der deut-
schen Hochseefischerei vor den Küsten der USA zu eröff-
nen und daß die Fischereien der EG bzw. der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht gegenüber Drittländern benachtei-
ligt werden? 

6. Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, unter Beach-
tung des Artikels 2 des NATO-Vertrages (wirtschaftliche 
Zusammenarbeit) die fischereiwirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit den USA, mit Kanada und mit Island zu ver-
bessern? 

7. Was steht dem Abschluß von Fischereiabkommen mit 
Kanada, Island und der UdSSR entgegen? 

8. Beabsichtigt die Bundesregierung, sich bei den Organen der 
EG für allgemeine oder gezielte Zollerleichterungen zum 
Zwecke der Erlangung von Fischfangrechten einzusetzen, 
und wenn ja, für welche Produkte und in welchem Ausmaß? 

9. Welche Haltung vertritt die Bundesregierung auf der lau-
fenden Session der Dritten Seerechtskonferenz, um die 
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Interessen der deutschen Seefischerei zu schützen, beson-
ders in Richtung auf 

a) ein objektives Verfahren zur Feststellung der höchst-
zulässigen Fangmenge und der eigenen Fischereikapa-
zität und 

b) auf eine obligatorische Streitregelung und auf andere 
Fragen (z. B. Festhaltung von Schiffen und Besatzungs-
mitgliedern) ? 

Bonn, den 26. April 1978 
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